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Hinweise zu unseren Veranstaltungen (Touren, Treffen, Versammlungen usw.) 
 

• Der VdK Ortsverband Neuwerk/Lürrip ist kein Reiseveranstalter! Eine 
Haftung für Personen- und Sachschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an Veranstaltungen besteht stets auf eigene Gefahr und 
erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko! 

• Pflegebedürftige Mitglieder sollten daher nur mit einer unterstützenden, 
helfenden Begleitperson mitfahren!  

• Mitglieder ab GdB 80 in Verbindung mit Merkzeichen B und G oder aG, die 
aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nur mit einem speziellen 
Behindertentaxi fahren können, können die Übernahme ihrer Fahrtkosten 
zu unseren Versammlungen beantragen. 

• Die Begleitperson eines schwerbehinderten Mitglieds mit Merkzeichen „B“ 
im Ausweis hat die gleichen Kostenvorteile wie ein Mitglied. Der 
Schwerbehindertenausweis ist dem Kassierer zum Nachweis auf Verlangen 
vorzuzeigen. 

• Es gilt das Hausrecht des jeweiligen Veranstaltungsortes am 
Veranstaltungstag.  

• Von unserem Vorstand auf unseren Veranstaltungen gemachte Fotos 
werden möglicherweise für folgende Publikationen unseres 
Verbands gespeichert, verbreitet und veröffentlicht: Printmedien (VdK-
Zeitung) und soziale Netzwerke (Facebook, YouTube, etc.) des VdK NRW 
e.V., Internetauftritte (Homepage Ortsverband, Kreisverband), 
Pressebereich (Nutzung durch die lokale Presse mit Verweis auf den VdK 
Ortsverband Neuwerk/Lürrip).  

• Im Übrigen gelten bei unvorhersehbaren Ereignissen die Vorschriften von 
Behörden sowie unseres Landesverband VdK NRW e.V. am jeweiligen 
Veranstaltungstag. Diese finden Sie in solchen Fällen auf unserer 
Homepage, per Aushang in unserem Schaukasten und bei Anruf per Ansage. 

 


